
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ZERTIFIKATSKURS 
KINDERSCHUTZFACHKRAFT 

GEMÄß § 8a SGB VIII 
 

 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Mit der 
Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die zeitliche Reihenfolge ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden werden 
benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist oder ausfällt. Für die Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen werden Gebühren erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Erhalt der Rechnung zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für nachträgliche 
Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -adressats erheben wir eine 
Gebühr von 5,– €. 
 
Rücktritt 
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen können, muss eine 
schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen können nur bis zu 4 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 50,– € storniert 
werden. Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die ausgewiesenen 
Tagungsgebühren in voller Höhe an. Je nach Konditionen des Tagungshauses kann eine 
teilweise Rückerstattung der Unterkunfts- oder Verpflegungskosten erfolgen. Kann der 
Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen mit Übernachtung neu belegt werden, stellen 
wir nur Kosten für die Umbuchung in Rechnung. 
 
Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veranstalter vorbehalten. BiS 
behält sich das Recht vor, auch kurzfristig einen Referenten-/Referentinnenwechsel, 
Raumänderungen sowie Änderungen des Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die 
eingegangene Verpflichtung zur Teilnahme bleibt bestehen. 
 
Datenschutz 
Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmung nur im 
Rahmen der jeweiligen Fortbildung und den damit verbundenen Regelungen erhoben 
und verarbeitet, nicht aber uneingeschränkt, also über den unmittelbaren Zweck der 
Beratung und der Organisation der Fortbildungen hinaus, ausgetauscht und verwendet.  



 

 

Seit der Einführung des § 8a SGB VIII sind das Jugendamt und die 
freien Träger aufgefordert, Vereinbarungen abzuschließen, die eine 
koordinierte und fachlich angemessene Zusammenarbeit im Kinder-
schutz regeln. Dazu markiert der Paragraph wichtige Interventions-
punkte im Prozess und sieht bestimmte Verfahrensschritte für die 
Träger der Jugendhilfe vor. Vom Gesetzgeber wurde u.a. die neue 
juristische Figur der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ geschaffen, die 
von den freien Trägern zur Beratung bei der Gefährdungseinschätzung 
hinzugezogen werden soll.  
 

Zielgruppe 
Mitarbeiter/-innen von öffentlichen und freien, die Aufgaben im 
Zusammenhang mit der konkreten Ausgestaltung des Schutzauftrages 
bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII übernehmen und 
auszugestalten haben. Voraussetzung für die Teilnahme ist neben 
einer pädagogischen Ausbildung eine mindestens dreijährige 
Berufserfahrung sowie Erfahrung mit Praxisfällen im Kinderschutz. 
Wir empfehlen, dass die Kinderschutzfachkräfte nicht das Team 
beraten, dem sie selbst angehören sondern extern hinzugezogen 
werden (siehe Überlegungen zur Ausgestaltung der Rolle der 
Kinderschutzfachkraft ISA/DKSB/BiS).  
 
Ziel 
Die kompakte Präsentation (3 x 2 Tage) ermöglicht es den Teil-
nehmenden, die wesentlichen praxisrelevanten Anforderungen der 
gesetzlichen Bestimmungen in die berufliche Praxis umzusetzen. Es 
werden Konzepte und Verfahren eines effektiven Schutzauftrages bei 
Kindeswohlgefährdung dargestellt, an praktischen Beispielen erläu-
tert und methodisch eingeübt. Hierzu werden Arbeitsmaterialien und 
Orientierungshilfen zur Verfügung gestellt, die direkt in der eigenen 
Praxis Anwendung finden können. Voraussetzung für die Zertifizierung 

ist die durchgängige Teilnahme an allen Fortbildungsblöcken, die 
Bearbeitung einer eigenständigen Praxisarbeit sowie die aktive Teil-
nahme am Abschlusskolloquium. Am Ende erhalten die Teilnehm-
enden das Zertifikat der „Kinderschutzfachkraft gem. § 8a SGB VIII“. 
 
Inhalte 
Seminarblock G1 -Rahmenbedingungen 
� Rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit § 8a SGB VIII  
� Rolle und Auftrag des Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung –  
� Kindeswohlgefährdung aus ärztlicher Sicht 
Seminarblock G2 – Prozesse 
� Erkennen – Beurteilen – Handeln 
� Methoden der kollegialen Beratung 
� Elterngespräche im Kontext des § 8a SGB VIII 
Seminarblock 3G – Strukturen 
� Rolle und Auftrag der insoweit erfahrenen Fachkraft 
� Gestaltung und Aufbau von Kooperationsstrukturen und 

Netzwerken 
� Abschlusskolloquium 
 
Termine: Kurs-Nr. 202/12  29./30.5.2012 (Bl. 1),  

25./ 26.6.2012 (Bl. 2), 27./ 28.8.2012 (Bl. 3) 

Kurs-Nr. 203/ 12 17./18.9.2012 (Bl. 1), 

22./23.10.2012 (Bl.2), 17./18.12.2012 (Bl. 3) 

Kurs-Nr. 204/12  10./11.12.2012 (Bl. 1), 
7./8.1.2013 (Bl. 2), 4./5.03.2013 (Bl. 3) 

Veranstaltungsort: Willi-Michels-Bildungsstätte, Hattingen 
Teilnehmerbeitrag: 1090,– €* (inkl. Verpflegung und Übernachtung,  

  940,- €* (inkl. Tageserpflegung, ohne Übernachtung) 
*Ein Teilbetrag der Kosten hiervon kann über einen Bildungsscheck (NRW) oder die 
Bildungsprämie abgerechnet werden.  
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